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Verordnung

über die Festsetzung des Bebauungsplans VI-146
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg

Vom 3. Mai 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 6
Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan VI-146 vom 27. Februar 2004 für das Gelän-
de zwischen Spree, Pfuelstraße, Köpenicker Straße bis einschließ-
lich des Grundstücks Köpenicker Straße 10A im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und
Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Fachbereich Ver-
messung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können
beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung
Stadtentwicklung und Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermes-
sung, Fachbereich Stadtplanung und beim Bauaufsichtsamt, kosten-
frei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt,
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2005

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

R e i n a u e r S c h u l z

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen
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Verordnung
über die Aufhebung

des Vorhaben- und Erschließungsplans IX-VE 1 „Teufelsberg“
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Grunewald

Vom 15. August 2005

Auf Grund des § 12 Abs. 6 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824) in Verbindung mit § 7 Abs. 2
und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt
geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember 2004
(GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Vorhaben- und Erschließungsplan IX-VE 1 „Teufelsberg“
vom 7. Mai 1997 mit Deckblatt vom 23. März 1998 für das Grund-
stück Teufelsseechaussee 10 im Bezirk Wilmersdorf wird aufgeho-
ben.

§ 2

Die Urschrift des Vorhaben- und Erschließungsplans kann beim
Landesarchiv Berlin, beglaubigte Abzeichnungen des Vorhaben-
und Erschließungsplans können beim Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Bauwesen, Stadtplanungsamt,
und bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Referat II C kos-
tenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleitpla-
nung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4
genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und
gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Vorhaben- und Erschließungsplans
IX-VE 1 „Teufelsberg“ vom 16. Juni 1998 (GVBl. S. 150) außer
Kraft.

Berlin, den 15. August 2005

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg  J u n g e - R e y e r
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans V-74

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain

Vom 16. August 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224), in Ver-
bindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt
geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember 2004
(GVBl S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan V-74 vom 24. Februar 2004 mit Deckblatt
vom 26. April 2005 für die Grundstücke zwischen Mühlestraße,
Straße Am Oberbaum, Spree und ehemaliger Brommystraße (Flur-
stück 89 der Flur 25) sowie einem Abschnitt der ehemaligen Brom-
mystraße (Flurstück 89 der Flur 25), mit Ausnahme des Flurstücks
60 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung
und Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Fachbereich
Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans kön-
nen beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abtei-
lung für Stadtentwicklung und Bauen, Amt für Stadtplanung und
Vermessung, Fachbereich Stadtplanung und beim Bauaufsichtsamt,
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt,
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. August 2005

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

R e i n a u e r S c h u l z

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen


